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Report

Das Jahr 2018 ist in regulatori-
scher Hinsicht durch eine Fülle 
an Neuerungen und Änderungen 
gekennzeichnet, wie dies bisher 
selten der Fall gewesen ist. 
Dabei lässt der Ausblick auf 2019 
nur geringfügig Entspannung 
erwarten. Trotz der vielfältigen 
Anforderungen liegen die Schwer-
punkte 2018 auf den Themen 
Datenschutz, Geldwäsche-
Regulierung, Risikomanagement 
sowie der Aufsichtsarchitektur 
der Institute. Im folgenden Beitrag 
geben wir einen Überblick im 
Sinne erster Guidance über diese 
Themen.

1.    Datenschutz-
Grundverordnung 
(DSGVO)/ePrivacy-Ver-
ordnung
 
Ab dem 25. Mai 2018 gilt die 
Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO). Die DSGVO schreibt 
im Wesentlichen die bisherigen 
datenschutzrechtlichen Grund-
prinzipien fort, setzt aber neue 
Schwerpunkte im Bereich der 
technischen Datensicherheit. 
Die Grundsätze des „Verbots mit 
Erlaubnisvorbehalt“, der „Daten-
vermeidung und Datensparsam-
keit“, der „Zweckbindung“ und der 
„Transparenz“ prägen auch die 
Datenschutz-Grundverordnung. 

Key Facts

�� Umfangreiche regulatorische Anforderungen an Finanzdienstleister in 
2018

�� Datenschutz, Geldwäsche-Regulierung (AML), Risikomanagement und 
Aufsichtsarchitektur im Fokus der Anforderungen

�� FinTechs und weitere Finanzdienstleister zunehmend Gegenstand regu-
latorischer Vorgaben

Als zentrales Prinzip des Daten-
schutzes wird zum ersten Mal 
überhaupt auch die Gewährleis-
tung von Datensicherheit gesetz-
lich verankert. Artikel 5 Abs. 1 
lit. F i.V.m. Artikel 32 DSGVO 
schreiben die angemessene 
Berücksichtigung des Standes 
der Technik bei der Umsetzung 
geeigneter organisatorischer und 
technischer Maßnahmen vor – 
eine „Verschlüsselung“ personen-
bezogener Daten wird dediziert 
vorgegeben. Ebenfalls erstmalig 
ist die DSGVO sanktionsbewährt 
zur effektiven Durchsetzung des 
Datenschutzes; mit Bußgeldern 
bis zu 4% des Jahresumsatzes 
oder max. 20 Mio. EUR.
Ursprünglich sollte taggleich 
auch die ePrivacy-Verordnung 
in Kraft treten. Sie konkretisiert 
die DSGVO im Bereich der elek-
tronischen Kommunikation und 
weitet die Datenschutzregelung 
auch auf sogenannte „Over-The-
Top-Kommunikationsanbieter“ 
(OTT) wie beispielsweise Instant 
Messaging aus. Die ePrivacy-
Verordnung befindet sich derzeit 
im Trilog-Verfahren und wird aller 
Voraussicht nach nicht vor Mai 
2019 in Kraft treten.

2.    Geldwäsche-Regu-
lierung
Obwohl im Juli 2017 erst die vierte 
Geldwäscherichtlinie (Richtlinie 
2015/849/EU) ihre finale Umset-
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zung in nationales Recht fand, 
veröffentlichte die EU-Kommission 
bereits Mitte 2016 einen Entwurf 
für eine Anpassung und weitere 
Verschärfung der Geldwäsche-
Vorgaben, die aufgrund ihres 
Umfangs auch als ‚fünfte Geldwä-
scherichtlinie‘ bezeichnet wird. 
Schwerpunkt der kommenden 
Regulierungsreform ist eine 
weitere Verschärfung der Präven-
tion von Geldwäsche und Terroris-
musfinanzierung, in bestimmten 
Fällen eine Absenkung der 
Meldeschwelle für wirtschaftlich 
Berechtigte auf bereits 10 Prozent 
sowie die Erhöhung der Steuer-
transparenz.
Darüber hinaus sollen Anbieter 
von virtuellen Währungsbörsen 
und Wallets vollständig in den 
Anwendungsbereich des Geldwä-
schegesetzes integriert werden. 
Zudem sollen die Grenzwerte für 
E-Geld-Produkte, für die keine 
Identitätsprüfung des Verbrau-
chers erforderlich ist (insbeson-
dere Prepaid cards) noch einmal 
abgesenkt werden.  
Mit einer finalen Verabschiedung 
durch die EU-Kommission wird 
Anfang dieses Jahres gerechnet.

3.    Risikomanagement

Nachdem mit Veröffentlichung 
der 5. MaRisk-Novelle und der 
finalen Einigung auf das „Basel 
IV“ genannte Reformpaket im 
vierten Quartal 2017 beretis 
erste wesentliche Pflöcke für die 
kommenden Jahre eingerammt 
wurden, ist mit einer weiteren 
Detaillierung und Aktualisierung 
der Vorgaben für das Risikoma-
nagement zu rechnen. 
So findet mit dem Jahreswechsel 
2018 erstmalig die sogenannte 
Leverage Ratio verbindliche 
Anwendung. 
Mit Inkrafttreten der EZB-Verord-
nung (EU) Nr. 2016/867 zum 
30.September 2018, auch als 
AnaCredit bekannt, entsteht eine 
deutliche Steigerung der Granu-
larität der Datenerhebung auf 
Einzelkreditebene. Durch Anord-
nung der Bundesbank sind deut-
sche Kreditinstitute verpflichtet, 
die Vertragspartner-Stammdaten 
bereits zum 31. Januar 2018 
und Kredit-Stammdaten mitsamt 
dynamischen Kreditdaten zum 
Meldestichtag 31. März 2018 zu 
übermitteln. 
Durch die für Mitte 2018 avisierte 
Veröffentlichung von Leitlinien zur 
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Die anstehenden Regulierungsvorhaben fokussieren 
zunehmend auf IT oder erfordern dezidiert IT-Umsetzung

1 Aufgrund des Umfangs der geplanten Anpassungen als 5.GWG-Novelle bezeichnet | 2 Voraussichtliche Umsetzung/Veröffentlichung | 3 Die Veränderungen zu Internen Modellen werden schrittweise durch die EBA publiziert | 4 SBA = Standardansatz | 
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Überprüfung der Kreditwürdigkeit 
und Bewertung der Zahlungsfähig-
keit des Kreditnehmers erweitert 
und manifestiert die EU-Kommis-
sion die bereits im Märt 2017 durch 
die EZB veröffentlichten Vorgaben 
zum Umgang mit Krediten und 
insbesondere Non-Performing 
Loans (NPL). Ziel ist hierbei, die 
Sanierung von Bankbilanzen zu 
beschleunigen und die Vergabe 
neuer Kredite anzukurbeln. 
Die Finalisierung des bereits in 
2017 durch die BaFIN veröffent-
lichten Entwurfs zur Änderung 
der Groß- und Millionenkredit-
verordnung (GroMiKV) steht in 
2018 zu erwarten, ein Großteil 
der gesetzlichen Änderungen 
dürfte somit zum 01. Januar 
2019 in Kraft treten, während 
vereinzelte Ausnahmeregelungen 
höchstwahrscheinlich schon zum 
01. Januar 2018 in Anspruch 
genommen werden können.  
Für 2018 ist zudem mit einer 
Konkretisierung der geplanten 
Veränderungen zur Richtlinie 
2013/36/EU – CRD IV – und 
Verordnung 575/3013/EU – CRR 
– zu rechnen. Diese als CRD V 
und CRR II bezeichneten Reform-
pakete sollen unter anderem ein 
angepasstes Standardverfahren 
für das Kontrahentenrisiko, einen 
fundamentalen Review des 
Trading Books sowie detaillierte 
Ergänzungen zur Total Loss 
Absorbing Capacity beinhalten. 
Weitere Themenkomplexe wie 
die direkte Beaufsichtigung und 
Lizenzpflicht von Finanzholding-
Gesellschaften und eine stärkere 
Betonung des Proportionali-
tätsgedankens in Hinblick auf 
Offenlegungs- und Meldepflichten 
für kleinere und mittlere Finanz-
institute unterliegen aktuell noch 
tiefgreifenden Diskussionen. 
Eine Umsetzung dieser Reform-
werke ist somit nicht vor 2019 zu 
erwarten und dürfte die Umset-
zung der noch offenen Vorgaben 
der Basel IV inkludieren. Das 
hätte weitreichende Umsetzungs-

fristen über 2019 und 2020 hinaus 
zur Folge.

4.    Aufsichtsarchitek-
tur

4.1.    FinTech-Kreditin-
stitute

Für das erste Quartal 2018 werden 
durch die EZB die Leitlinien für 
FinTech-Kreditinstitute erwartet, 
mit deren Veröffentlichung durch 
die Aufsichtsbehörde erstmalig 
die dezidierten Anforderungen an 
FinTech-Kreditinstitute definiert 
werden.
Von besonderem Interesse sollte 
sein, wie die EZB das Level 
Playing Field zwischen Banken 
und FinTechs sicherstellen 
möchte und inwieweit die EZB die 
dem FinTech-Geschäftsmodell 
innewohnende Fokussierung auf 
IT-Einsatz Rechnung trägt.

4.1.    Erweiterung des 
SSM um Wertpapierun-
ternehmen

Neben FinTechs wird ein stär-
kerer Fokus des Regulators auf 
sogenannte Schattenbanken und 
Wertpapierunternehmen erwartet. 
Während Banken wegen des Zins-
verfalls und der Bankenkrise eine 
abnehmende Bedeutung für die 
Refinanzierung von Unternehmen 
spielen, wächst die Bedeutung 
von alternativen Refinanzierungs-
methoden.
Wertpapierunternehmen sind 
hierbei von besonderer Bedeu-
tung, sind diese Teilnehmer als 
institutionelle Investoren doch 
einer der Hauptadressaten von 
Aktienemissionen und bilden 
somit eine wichtige Säule für die 
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Stabilität der Finanzmärkte.
Die aktuellen Vorschläge katego-
risieren Wertpapierunternehmen 
als systemrelevant, sollten diese 
bankähnliche Tätigkeiten ausüben 
(beispielsweise Emissions- oder 
Finanzkommissionsgeschäfte) 
und eine Bilanzsumme oberhalb 
30 Mrd. EUR aufweisen. 

Fazit

Die vielzitierte „regulatorische 
Welle“ geht nicht zu Ende; sie 
sieht im Gegenteil in 2018 ihren 
bisherigen Höhepunkt. Die regu-
latorische Agenda von europäi-
schen und nationalen Aufsichts-
behörden beweist zwar, dass die 
bedeutenden Rahmenparameter 
mittlerweile eingezogen wurden, 
der Feinschliff aber noch aussteht.
Mit wachsender Automatisierung 
und Datafizierung von Geschäfts-
prozessen nimmt derweil auch 
der Anteil der notwendigen tech-
nologischen Transformationen 
exponentiell zu.
Neue Lösungsmethoden wie 
bspw. Reg- und LegalTechs und 
der Einsatz neuer Technologien 
sollten zunehmend in den Fokus 
der Entscheider bei den Finanzin-
stituten geraten.
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Aufgaben_und_Organisation/Rundschreiben/2017/2017_06_16_rs_38.
pdf?__blob=publicationFile



7
Copyright © CORE 2018https://www.coretechmonitor.com

Autor

Christian Everts ist Transformation Manager bei 
CORE und bringt insbesondere seine Erfahrungen im 
Bereich Regulatorik für die Unterstützung unserer 
Klienten ein. Vor seiner Tätigkeit bei CORE war Chris-
tian bei verschiedenen Banken als Compliance 
Manager tätig, wo er vorrangig regulatorische Anforde-
rungen in deutschen und internationalen Investment- 
und Universalbanken implementierte. Bei CORE 
begleitet Christian IT-Transformationen hinsichtlich 
regulatorischer Implikationen und fokussiert besonders 
auf moderne KYC-, Risk Management und Controlling-
Lösungen. 

Mail: christian.everts@core.se

Christian Everts



COREinstitute  
Am Sandwerder 21-23 
14109 Berlin | Germany  
https://institute.core.se  
Phone: +49 30 26344 020  
office@coreinstitute.org 

COREtransform GmbH 
Am Sandwerder 21-23 
14109 Berlin | Germany 
https://www.core.se 
Phone: +49 30 26344 020 
office@coretransform.de 

COREtransform Ltd.  
One Canada Square  
London E14 5DY | Great Britain  
https://www.core.se  
Phone: +44 203 319 0356  
office@coretransform.co.uk

Copyright © CORE SE 
Januar 2018

CORE SE 
Am Sandwerder 21-23 
14109 Berlin | Germany 
https://www.core.se 
Phone: +49 30 26344 020 
office@core.se

COREtransform GmbH  
Limmatquai 1  
8001 Zürich | Helvetia  
https://www.core.se  
Phone: +41 442 610 143  
office@coretransform.ch 

COREtransform MEA LLC 
DIFC – 105, Currency House, Tower 1 
Dubai P.O. Box 506656 I UAE 
https://www.core.se 
Phone: +971 4 3230633 
office@coretransform.ae


